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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Vorlage 
 

Vorlage Nr.: 20/015/2019 
 
 

Federführung: Abt. 20 - Finanz- und Haushaltsabteilung Datum: 06.03.2019 
Verfasser: Hermann Theder AZ: 2/20/Th/Bau 

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Ausschuss für Finanzen, Lie-
genschaften und Wirtschafts-
förderung 

21.05.2019 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 28.05.2019 Vorberatung 
Rat 12.06.2019 Entscheidung 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung 
 
Sachverhalt: 
 
Auf Grundlage der im Jahr 2012 neu gefassten §§ 29 ff. des Nds. Brandschutzgesetzes 
(NBrandSchG) und des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) ist durch örtliche Gebüh-
rensatzungen eine Grundlage dafür zu schaffen, dass die Kommunen für alle entgeltlichen 
Einsätze sowie sonstigen Leistungen der Feuerwehr Gebühren und Auslagen erheben kön-
nen.  
Der Grundsatz der Unentgeltlichkeit gilt weiterhin u.a. bei Bränden, Notständen durch Natur-
ereignisse und Hilfeleistung zur Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr.  
Entgeltlich sind z.B. Einsätze, bei denen der Verursacher grob fahrlässig oder vorsätzlich 
gehandelt hat, bei denen eine Brandmeldeanlage ausgelöst wurde, ohne dass ein Brand 
vorgelegen hat, aber auch bei freiwilligen Einsätzen wie dem Einfangen von Tieren oder der 
Beseitigung einer Ölspur. 
Insgesamt gesehen kann damit nur ein geringer Teil der anfallenden Kosten tatsächlich auf 
Verursacher umgelegt werden. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsen hat in Zusam-
menarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen eine Mustersatzung herausge-
geben.  
Im Rahmen eines auf Landkreisebene gebildeten Arbeitskreises aller zehn Städte und Ge-
meinden wurden zudem bereits seit 2016 gemeinsame Grundzüge für die Ermittlung der 
Gebührentarife entwickelt (z.B. Streichung der bisherigen zahlreichen Einzelposten für die 
Inanspruchnahme einzelner Gerätschaften, die Bestandteil der jeweiligen Fahrzeugbeladung 
sind; Festsetzung von Gebühren je angefangene Viertelstunde; Festsetzung stadteinheitli-
cher Gebühren bei mehreren Ortswehren innerhalb einer Kommune). Des Weiteren wurden 
Tatbestände neu aufgenommen, z.B. die Alarmierung durch automatische Notrufsysteme in 
Fahrzeugen. 
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Der Text eines gemeinsamen Satzungsmusters für die Kommunen liegt vor und wurde für 
die Freiwillige Feuerwehr Lohne angepasst. 
 
Die Festsetzung neuer Gebühren verlangt nach den Vorschriften des NKAG eine Gebühren-
kalkulation auf Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung. Hierfür wurden die Jahre 2015 – 
2017 als Basisjahre ausgewertet, wobei 2016 aufgrund des Großbrandes bei einer örtlichen 
Geflügelschlachterei nur eingeschränkt repräsentativ war.  
 
Das nach § 29 Abs. 2 NBrandSchG bestehende Ermessen, ob überhaupt eine Gebühr erho-
ben werden soll, beinhaltet auch die Möglichkeit, in der Satzung nicht-kostendeckende Ge-
bühren festzusetzen. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht, was die aktuelle 
Rechtsprechung des Nds. OVG vom 19.03.2019 auch ausdrücklich zulässt. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Rat der Stadt Lohne nimmt von der vorgelegten Gebührenkalkulation 2019-2021 Kennt-
nis und beschließt die als Anlage beigefügte Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Lohne. 
 
 
 
 
 
 
 
Gerdesmeyer 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Entwurf Feuerwehrgebührensatzung 
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